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 Veröffentlicht am 12.10.1994

Norm

VersVG §12

Rechtssatz

Ist der Verjährung eines fälligen Haftp/ichtversicherungsanspruches über das Jahresende hinaus gehemmt, so beginnt

die Verjährung aber nicht etwa mit dem Ende des Jahres, in dem der Versicherer über den Versicherungsanspruch

entscheidet, sondern schon zu dem Zeitpunkt, zu dem dem Versicherungsnehmer die Entscheidung des Versicherers

zugeht.
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